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Gemeinde Immenstaad am Bodensee 
Bodenseekreis 

Amt Aktenzeichen Datum Vorlage Nr. 

Kämmerei 130.51 18.08.2021 2021/207 

 

VORLAGE zur Sitzung 

Gemeinderat 13.09.2021 öffentlich Beschlussfassung 
 
 

Behandlung des Beratungsgegenstands Datum 

 
Technischer Ausschuss  

Ortschaftsrat  

Gemeinderat  
  

 
 
 
 

Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung - Neufassung 

 
 
Sachverhalt 

Anlage 1 Neufassung der Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung 
Anlage 2 Kalkulation der Kostenersätze Feuerwehr 
Anlage 3 Auszug aus dem Feuerwehrgesetz und Verordnung Kostenersatz Feuerwehr 
Anlage 4 Satzung Kostenersatz Feuerwehr seit 2016 
 
 
Nach § 34 des Feuerwehrgesetzes soll die Gemeinde für die Einsätze der Feuerwehr einen Kostener-
satz verlangen, soweit diese nicht aufgrund des Feuerwehrgesetzes unentgeltlich sind. 
Für die Erhebung der Kostenersätze kann die Gemeinde eine Satzung erlassen. 
 
Die Kostenersätze werden anhand Durchschnittssätzen ermittelt. Für die meisten Feuerwehrfahrzeuge 
werden die Durchschnittssätze durch die Verordnung Kostenersatz Feuerwehr (VOKeFW) des Landes 
festgelegt. 
Die Sätze der ehrenamtlich tätigen Einsatzkräfte und des Lichtmastanhängers sind separat zu kalkulie-
ren. 
 
Für die Kalkulation der Durchschnittssätze der Einsatzkräfte wird ein Mittelwert aus den Kosten eines 
Zeitraums von fünf Jahren empfohlen. Nachdem die letzte Kalkulation im Jahre 2016 erfolgte, ist jetzt 
turnusgemäß eine Neukalkulation erforderlich. 
 
Die beiliegende Satzung wurde federführend durch den Gemeindetag gemeinsam mit dem zuständigen 
Ministerium, der Gemeindeprüfungsanstalt und dem Landesfeuerwehrverband erarbeitet und soll voll-
inhaltlich so für die Gemeinde übernommen werden. 
 
 
Aufgrund der fast vollumfänglichen Neuausstattung der Feuerwehr mit Dienstkleidung in den vergange-
nen Jahren, sowie des deutlich angestiegenen Ausbildungsaufwands soll der Durchschnittssatz pro 
Stunde für die Einsatzkräfte von 17,40 € auf 24,80 € erhöht werden. 
 
Die weiteren Durchschnittssätze haben sich nicht verändert bzw. werden durch die VOKeFW vorgege-
ben. 
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Beschlussantrag 

Die Neufassung der Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung wird beschlossen. 
 
 
 

Finanzielle Auswirkungen  Ja  Nein 

 im Ergebnishaushalt 
Aufwand 

€ 

Ertrag 

ca. 3.000 € p. a. 

einmalig in 

 

wiederkehrend 

€ 

 investive Maßnahme 
Kosten der Gesamt-

maßnahme 

€ 

Fremdfinanzierung 

(Zuschüsse, Beiträge etc.) 

€ 

im Haushalt zu 

finanzieren 

€ 

jährliche Folge-

lasten 

€ 

Mittelbereitstellung im Haushaltsplan  im Ergebnishaushalt   im Finanzhaushalt 

Kontierung (Sachkonto, Kostenstelle, Investitionsnr.):  

Planansatz im laufenden Jahr: € 

Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr: € 

Noch bereitzustellen: € 

Deckungsvorschlag: 
Kontierung:  

Verfügbare Mittel: € 
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